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► Nr.  VO/2022/10755
öffentlich

Lübeck, 07.01.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Bearbeitung: Ulrike Neumann (E-Mail: ulrike.neumann@luebeck.de Telefon: 122-5118)

Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtungen in der Träger-
schaft der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

17.01.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
03.02.2022 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Vorberatung
08.02.2022 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
24.02.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die 13. Änderung der Entgeltordnung vom 28.02.2005 in der Fassung des 12. Nachtrages 
vom (28.02.2022) wird für das Kindergartenjahr 2022/2023 gemäß der Anlage 3 beschlos-
sen. 

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.210 – Haushalt und Steuerung Zustimmend
1.300 – Recht (hinsichtlich der Entgeltord-
nung)

Keine rechtlichen Bedenken

1.160 - Frauenbüro
4.041.2 – Finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtungen

Zustimmend

4.511 – Elternbeiräte der 28 Kindertagesein-
richtungen

7x Zustimmung, 19x keine Zustimmung, 
Stellungnahmen als Anlage 4a – 4l beige-
fügt

Stadtelternvertretung Keine Zustimmung, Stellungnahme als 
Anlage 5 beigefügt

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Anpassung aufgrund von Überprüfung der 
Gebühren- und Entgelttarife.
Die Eltern werden durch Beteiligung der 
Elternbeiräte beteiligt.
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Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
Die Gebühren- und Entgelttarife sind gem. 
Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft 
vom 26.02.2004 (TOP 12.1 Nr. 10) regel-
mäßig auf ihren Kostendecksgrad zu über-
prüfen. Es besteht die Vorgabe, die Ein-
nahmesituation des Bereiches zu verbes-
sern. 

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Begründung zur Änderung der Entgeltordnung – Siehe Anlage 2

Anlagen:
1.Finanzielle Auswirkung
2.Begründung
3.Synopse
4.Stellungnahme der 28 Elternbeiräte der Städtischen Kindertageseinrichtungen mit einzel-
nen Stellungnahmen als Anlagen 4a – 4l
5.Stellungnahme der Stadtelternvertretung

Senatorin Monika Frank



Anlage 1

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV

Finanzielle 
Auswirkungen in € 2022 2023 2024 2025

Erträge 516.500,00 1.238.800,00 1.238.800,00 1.238.800,00

Aufwendungen

Saldo Ergebnisplan 516.500,00 1.238.800,00 1.238.800,00 1.238.800,00
Einzahlungen 516.500,00 1.238.800,00 1.238.800,00 1.238.800,00

Auszahlungen

Saldo Finanzplan 516.500,00 1.238.800,00 1.238.800,00 1.238.800,00

2022 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen x x Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend 

Haushaltsentlastend                           x x x x
Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2022
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)
Erträge:
(Mehr)
Erträge:

365002 000.4461001 Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen/ 
Leistungsentgelte Kitas

23.700,00

(Mehr)
Erträge:

365002 000.4461002 Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen/ 
Leistungsentgelte 
Beköstigung

492.800,00

(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan 516.500,00

Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr)
Einzahlungen:

365002 000.6461001 Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen/ 
Leistungsentgelte Kitas

23.700,00

(Mehr)
Einzahlungen:

365002 000.6461002 Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen/ 
Leistungsentgelte 
Beköstigung

492.800,00

(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr)
Auszahlungen:

Saldo Finanzplan 516.500,00

Anlage zur Vorlage vom 07.01.2022
VO-Nr.: 2022/10755

Bereich:4.511
Produkt:365.002.000

Produktsachkonten

Produktsachkonten
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Anlage 2 
 

Begründung 
 
Eine Änderung der Entgeltordnung für die städtischen Kindertageseinrichtungen wird 
ausfolgenden Gründen für erforderlich gehalten: 
 
1.     Die seit der letzten Anpassung der von Familien zu entrichtenden Kostenbeiträge in 2017 
eingetretenen Tarif- (10,66% von 03/2018 bis einschließlich ab 04/2022) und 
Kostensteigerungen (rd. 1,2% jährlich 2018-2020, d.h. ohne Energiepreissteigerungen 2021) 
werden bisher von der Hansestadt Lübeck kompensiert, während der Reallohnindex (2018-
2020) um durchschnittlich 1,1% jährlich stieg. Die Hansestadt Lübeck als 
Konsolidierungskommune hat Möglichkeiten zur Einnahmeerhöhung und zur Erhöhung des 
Deckungsbeitrags aus Kostenbeiträgen auszuschöpfen (jährliche Überprüfung der Gebühren- 
und Entgelttarife hinsichtlich des Kostendeckungsgrads gem. Haushaltsbeschluss der 
Bürgerschaft vom 26.02.2004, TOP 12.1 Nr. 10); im Falle der Kostenbeiträge für die 
Kindertagesförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen sind zusätzlich die Obergrenzen 
des KiTaG Schleswig-Holstein zu beachten („Elternbeitragsdeckel“ gemäß § 31). 

2.     § 74, Abs. 5 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) regelt, dass bei der Förderung gleichartiger 
Maßnahmen der freien Jugendhilfe die gleichen Maßstäbe anzuwenden sind, die für die 
Finanzierung der öffentlichen Jugendhilfe gelten. Die freien Träger sind im Rahmen der 
Budgetverhandlungen gehalten worden, zulässige Einnahmepotentiale außerhalb der 
Zuschüsse durch die Hansestadt Lübeck auszuschöpfen. In Folge des KiTaG haben sie 
außerdem gegenüber den Eltern nachzuweisen, das erhobene Verpflegungsbeiträge 
„angemessen“ sind (§ 31 Abs.2 KiTaG). Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in 
öffentlicher Trägerschaft darf aus Gründen der Gleichbehandlung von Angeboten der freien 
Träger sowie der Eltern nicht erheblich von der für die freien Träger geltenden abweichen. 

3.     Mit dem KiTaG Schleswig-Holstein ist die bisher für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen geltende Regelung einer 40,5stündigen wöchentlichen 
Betreuungszeit (8,1 Stunden täglich) obsolet geworden, da eine bedarfsgerechte 
Randzeitenbetreuung eingerichtet wurde, die sich in der Entgeltordnung abbildet. 

 
1. Begründung 
  Begründung für die Erhöhung der Entgelte  
Grundsätzlich obliegt es den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 90 SGB VIII 
die Höhe der Kostenbeiträge für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SGB VIII festzusetzen, wenn Landesrecht nichts 
anderes regelt. Mit dem KiTaG SH haben sich die landesrechtlichen Voraussetzungen zur 
Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SGB VIII geändert. Die Hansestadt Lübeck als 
öffentlicher Träger sowie die freien Träger dieser Angebote sind seither, d.h. ab dem 
01.08.2020 an die Vorgaben des Landes Schleswig- Holstein gebunden. 
 
Mit dem KiTaG SH sind mit Wirkung vom 01.08.2020 Höchstbeiträge im § 31 KiTaG festgelegt 
worden, an die die Hansestadt Lübeck seither durch Landesrecht gebunden ist.   
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Die Berechnungen der Elternbeiträge werden in dem neuen Kindertagesförderungsgesetz im § 
31 klar geregelt: 
„Die zu entrichtenden Elternbeiträge dürfen monatlich 

1. 5,80 Euro für Kinder, die das dritte Lebensjahr zu Beginn des Monats noch nicht 
vollendet haben, und  

2. 5,66 Euro für ältere Kinder 
pro wöchentlicher Betreuungsstunde nicht übersteigen.“ 
Der monatliche Elternbeitrag richtet sich damit nach der wöchentlichen Betreuungszeit und 
darf maximal 5,80 € bzw. 5,66 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde betragen. 
 
In der beschlossenen Entgeltordnung zum 01.08.2020 (VO/2020/09053) erfolgte bei den 
Krippenkindern ganztags und im Elementarbereich ganztags keine Anpassung der Entgelte auf 
dem vom Land vorgegeben möglichen Elternbeitrag. Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschluss 
der Bürgerschaft vom 26.02.2004 (TOP 12.1 Nr.10) besteht jedoch die Verpflichtung, 
angemessene und notwendige Einnahmeerhöhungen jährlich zu überprüfen: „Die Verwaltung ist 
aufgefordert die Gebühren- und Entgelttarife regelmäßig, d.h. mindestens jährlich auf ihren 
Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen. 
Das Ergebnis dieser Prüfung ist jeweils im Rahmen der Haushaltsanmeldungen darzulegen. 
Beschlussvorschläge für entsprechende notwendige Gebühren- und Entgeltanpassungen sind 
einzubringen.“ 
Die Elternbeiträge liegen unterhalb des möglichen Landesdeckels und werden ab dem 
Kindergartenjahr 2022/2023 um 2% angepasst.  
 
Seit der letzten Überprüfung der Kostenbeiträge für diese Leistungen im Jahr 2017 sind 
Tarifsteigerungen im Umfang von  

 
 
 
 
 
 
  

sowie allgemeine Kostensteigerungen im Umfang von ca. 
 
 
 
 
 

zu verzeichnen, die bisher von der Hansestadt Lübeck kompensiert wurden. 
 
Gleichzeitig stieg das allgemeine Einkommensniveau (also die finanzielle Leistungsfähigkeit von 
Familien) im betreffenden Zeitraum um ca.  

 
 
 
 
 

 (Reallohnindex); der Kostendeckungsgrad der Beiträge von Familien verringerte sich für das 
Angebot der städtischen Kindertageseinrichten von 15,92% in 2017 auf 14,79% in 2020. 

Jahr Prozent 
2017 2,35% 
2018 3,20% 

ab April 2019 3,10% 
 

Jahr Prozent 
ab März 2020 1,06% 
ab April 2021 1,50% 
Ab April 2022 1,80% 

 

Jahr Prozent 
2017 1,5% 

2018 1,8% 
 

Jahr Prozent 
2019 1,4% 
2020 0,5% 

 

Jahr Prozent 
2017 1 % 

2018 1,3% 
 

Jahr Prozent 
2019 1,2% 
2020 1,1% 
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Durch das KiTaG S-H eingeleiteten und von der Hansestadt Lübeck begrüßten 
Qualitätssteigerungen (z.B. verbesserter Fachkraft-Kind-Schlüssel, Freistellung von Kita-
Leitungen, Verfügungszeiten für die pädagogischen Fachkräfte) werden durch die erhöhte 
Landesförderung nicht vollständig kompensiert (siehe Vorlage zur außerplanmäßigen 
Bewilligung 2021(VO/2021/10340)); erhöhte Ausgaben müssen daher bereits jetzt aus Mitteln 
der Hansestadt Lübeck getragen werden. 
 
Im Rahmen der landesrechtlich vorgeschriebenen Beitragsobergrenzen ist daher die 
vorgeschlagene Anhebung der Kostenbeiträge um 2% angemessen und notwendig. Diese 
bedeutet für die Familien eine Erhöhung des Kostenbeitrags um maximal 5,06 Euro monatlich, 
die sich aufgrund der sozialen Staffelung von Zuschüssen der Hansestadt Lübeck zu den 
Kostenbeiträgen für Familien mit Transferleistungen bzw. die Bemessungsgrenzen 
untersteigendem Einkommen jedoch auf null reduzieren könnte. Die Heranziehung der 
Familien bei die Bemessungsgrenze übersteigenden Einkommen wurde deutlich reduziert, von 
80% des übersteigenden Einkommens in 2017 auf 50% in 2020 und auf 30% in 2021. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Unterstützung über den Bildungsfonds zu erhalten, 
wenn in Grenzfällen die jeweilige Einkommensgrenze knapp überschritten sein sollte. 
 
Angesichts der Tarif- und Kostensteigerungen sowie der Einkommensentwicklung kann auf eine 
angemessene und notwendige Anhebung der Kostenbeiträge in städtischen 
Kindertageseinrichtungen durch eine Konsolidierungskommune nicht verzichtet werden – sie 
deckt nur einen kleineren Teil der real eingetretenen Ausgabensteigerung ab und bleibt in 
einzelnen Segmenten unter der landesrechtlich vorgegebenen Höchstgrenze. 
 
 
Begründung für die Erhöhung der Verpflegungskosten 
Das KiTaG S-H regelt in § 31 Abs. 2 KiTaG, dass die Einrichtungsträger angemessene 
Verpflegungskosten erheben dürfen. Gem. § 74 Abs. 5 SGB VIII sind bei der Förderung 
gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger unter Berücksichtigung ihrer Eigenleistungen 
gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. Werden gleichartige Maßnahmen von der freien 
und der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der Förderung die Grundsätze und 
Maßstäbe anzuwenden, die für die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
gelten. 
 
Die angemessenen Verpflegungskosten enthalten gem. Kommentierung zu § 31 Abs. 2 KiTaG  
ausschließlich die Kosten für die Lebensmittel und die Personalkosten.  
Bisher wurden beim Städtischen Träger zur Deckung der angemessenen Verpflegungskosten 
nur rund 49% erhoben. Das Defizit wird durch den Haushalt der Hansestadt Lübeck 
ausgeglichen. Gem. § 74 Abs.5 SGB gilt ein Gleichbehandlungsgebot mehrerer Träger. 
Das bedeutet, dass der Städtische Träger nicht bessergestellt werden darf, als freie Träger. Pro 
Kind/Monat beträgt das Defizit beim den Städtischen Kindertageseinrichtungen zurzeit 54,15€. 
Bei einer gleichen Förderung der Verpflegungskosten aller Träger in der Hansestadt Lübeck 
kämen auf den örtlichen Träger Kosten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro zu. 
 
 
Begründung für die Veränderung der Betreuungszeit 
Das KiTaG hat die Möglichkeit der Randzeitenbetreuung geschaffen. Durch diese Möglichkeit 
kann die Betreuungszeit von durchschnittlich täglich 8,1 Stunden auf 8 Stunden reduziert 
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werden, was auch die Reduzierung der Betreuungskosten bedeutet. Bedarfsgerecht kann dann 
die angebotene Randzeitbetreuung zugebucht werden.  
Somit muss die Entgeltordnung in den Punkten 3 und 4 entsprechend zum neuen 
Kindergartenjahr 2022/2023 angepasst werden. 
Die finanziellen Auswirkungen werden im Pkt. 2 der Begründung genauer erläutert. 
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Erhebung der Elternbeiträge sowie die Fördersätze zur Finanzierung der 
Kindertageseinrichtungen werden im KiTaG vom 12.12.2019 im Teil 4 §31 und Teil 5 § 36-42 und 
durch die Änderung des §25 Kindertagesstättengesetz geregelt. 
Die Entgelte müssen auf Grund des Bürgerschaftsbeschlusses aus dem Jahr 2004 zum neuen 
Kindergartenjahr 2022/2023 nach dem Gesetz neu berechnet und angepasst werden (siehe 
Anlage 3 Synopse). 
Die Verbesserung des Kostendeckungsgrades beim Städtischen Träger spiegelt sich aber erst 
deutlich im Haushaltsjahr 2023 wider.   
 
Bei den Kindern in der Ganztagsbetreuung im Alter ab 3 Jahren (Elementarbereich) würde es 
nach der neuen Berechnung zu geringen Erhöhungen der Elternbeiträge kommen. Die 
Mehreinnahmen für den Städtischen Träger werden im Jahr 2022 bei 23.700 Euro liegen und ab 
dem Kalenderjahr 2023 bei 56.800 Euro. 
 
Bei den Verpflegungskosten würde es zu einer deutlichen Mehreinnahme kommen. Hier 
werden für das Jahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 492.800 Euro erwartet und ab dem 
Kalenderjahr werden 1.182.000 Euro erwartet. 
Bei einer gleichen Förderung der Verpflegungskosten aller Träger würden Kosten in Höhe ca. 
3,8 Millionen Euro entstehen.  
 
Daneben können bereits jetzt schon die durch das KiTaG vorgeschriebenen 
Standarderhöhungen nicht aus den Landeszuschüssen gedeckt werden. Tarif- und 
Kostensteigerungen sind bis auf weiteres allein aus kommunalen Zuschüssen zu decken, da die 
Höchstgrenzen für Elternbeiträge bzw. Landeszuschüsse zur Kompensation bisher nicht 
dynamisiert wurden. 
 
 
3. Änderungen  
 
Alle Änderungen sind aus der in Anlage 3 aufgeführten Synopse durch Hervorhebungen 
ersichtlich. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen: 
 
 
Ziffer 3: 
3.1. Hier werden bei c, f, h und i die Beträge verändert und nach gesetzlicher Vorgabe 
angepasst (siehe Synopse) 
Folgendes wird ergänzt: 
j) Randzeitenbetreuung U3                                                             monatlich 29,00 € 
    Höchstgrenze lt. KiTa-Reform Gesetz 
    (5,80 € pro Stunde) monatlich 36,05€ 
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k) Randzeitenbetreuung Elementar                                               monatlich 28,30 €    
    Höchstgrenze lt. KiTa-Reform- Gesetz 
    (5,66€ pro Stunde) monatlich 28,30 
 
Ziffer 4: 
4.1 a und b) werden die Beträge angepasst (siehe Synopse)   
 
Ziffer 19: 
Die geänderte Entgeltordnung tritt zum 01.08.2022 in Kraft. 
 
 
Redaktionelle Änderungen: 
 
3.1- d), e), i) und j) entfallen – aus 3.1.f) wird d), aus g) wird e), aus h) wird f), aus k) wird g), aus l) 
wird h) und aus m) wird i) und aus 4.1 c) wird 4.1 b) 
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Entgeltordnung 
für die Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Hansestadt 
Lübeck vom 28.02.05 i. d. F. des 12. Nachtages vom (01.03.2022) 

Entgeltordnung 
für die Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Hansestadt 
Lübeck vom 28.02.05 i. d. F. des 13. Nachtrages vom .........  

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat in Ihrer Sitzung am 25.06.2020 für 
den Besuch der Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck folgende 
Änderung der Entgeltordnung für Kindertagesstätten in der Trägerschaft der 
Hansestadt Lübeck beschlossen: 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat in Ihrer Sitzung am ............ für den 
Besuch der Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck folgende 
Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtungen in der 
Trägerschaft der Hansestadt Lübeck beschlossen: 
 

  

          
 
          3. Entgelt für die teilweise Deckung der Personal- und                                        
 Sachkosten der pädagogischen Betreuung 

      1)  Ziff. 3 der Entgeltordnung wird wie folgt geändert: 
 
              3. Entgelt für die teilweise Deckung der Personal- und  
                  Sachkosten der pädagogischen Betreuung   

3.1 Das Entgelt beträgt für die Dauer des Kindergartenjahres: 3.1 Das Entgelt beträgt für die Dauer des Kindergartenjahres: 
a) für Kinder unter 3 Jahren, halbtags 
    (5 Stunden) - (5,80€x25h/Woche)                      monatlich 145,00  EUR  
 

unverändert 

b) für Kinder unter 3 Jahren, ¾-tag 
    (6 Stunden) – (5,80€x30h/Woche)                           monatlich 174,00  EUR 
 

unverändert 

c) für Kinder unter 3 Jahren, ganztags 
    (durchschnittlich 8 Stunden,6Minuten)    
    Mo –Do 7.30 -16.00 Uhr, Fr 7.30-14.00 Uhr          
   (5,80€x40,5h/Woche)                                               monatlich 234,90 EUR 
 
   

c) für Kinder unter 3 Jahren, ganztags 
    (durchschnittlich 8 Stunden)    
    Mo –Do 7:30 -16:00 Uhr, Fr 7:30-13:30 Uhr          
                                                                                        monatlich 232,00 EUR 
 
    

d) für Kinder unter 3 Jahren, ganztags 
    (durchschnittlich 8 Stunden, 30 Minuten)        
    Mo – Fr 7:30 – 16:00 Uhr                     
    (5,80€x42,5h/Woche)                                             monatlich 246,50 EUR 
 

entfällt 

e) für Kinder unter 3 Jahren, ganztags 
   (10 Stunden) – (5,80x50h/Woche)                           monatlich 290,00 EUR 
 

entfällt 
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f) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung , halbtags 
    ( 5 Stunden )                                                             monatlich 141,50 EUR 

d) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, halbtags 
    ( 5 Stunden )                                                               monatlich 141,50 EUR 

g) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, ¾ tag 
    (6 Stunden) –(5,66€x30h/Woche)                            monatlich 169,80 EUR 

e) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, ¾ tag 
    (6 Stunden) – (5,66€x30h/Woche)                              monatlich 169,80 EUR 

h) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, ganztags 
   (durchschnittlich 8 Stunden, 6 Minuten)   
    Mo-Do 7.30-16.00 Uhr , Fr 7.30-14.00 Uhr              monatlich 213,00 EUR 
    
   Höchstgrenze lt. KiTa-Reform Gesetz        
   (5,66€x40,5h/Woche) monatlich 229,23 EUR 
 

f) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, ganztags 
   (durchschnittlich 8 Stunden)   
    Mo-Do 7:30-16:00 Uhr, Fr 7:30-13:30 Uhr                  monatlich 217,26 EUR 
    
   Höchstgrenze lt. KiTa-Reform Gesetz        
   (5,66€x40h/Woche) monatlich 226,40 EUR 
 

i) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, ganztags 
   (durchschnittlich 8 Stunden, 30 Minuten)    
   Mo-Fr 7.30-16.00 Uhr                                                monatlich 225,00 EUR 
    
   Höchstgrenze lt. KiTa-Reform-Gesetz        
   (5,66€x42,5h/Woche) monatlich 240,55 EUR 
 

entfällt 

j) für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung, ganztags 
   (10 Stunden)                                                              monatlich 253,00 EUR 
    
   Höchstgrenze lt. KiTa-Reform-Gesetz        
   (5,66€x50h/Woche) monatlich 283,00 EUR 
 
 

entfällt 

k) für Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des  
    14. Lebensjahres 
    (täglich, ab 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zuzügl. 2 Stunden für die 

Ferienbetreuung) 
    inklusive ganztägiger Ferienbetreuung außerhalb 
    der Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung     
     (5,66€x22h/Woche)                                                 monatlich 124,52 EUR 
  

g) für Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des  
    14. Lebensjahres 
    (täglich, ab 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zuzügl. 2 Stunden für die Ferienbetreuung) 
    inklusive ganztägiger Ferienbetreuung außerhalb 
    der Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung     
     (5,66€x22h/Woche)                                                     monatlich 124,52 EUR 
 

l) erweiterte Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren,  
   halbtags ½ Stunde täglich                                               
   (5,80€x2,5h/Woche)                                                       monatlich 14,50 EUR 
 

h) erweiterte Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren,  
   halbtags ½ Stunde täglich nur zubuchbar bei a) 5 Std. oder b) 6 Std.                                              
   (5,80€x2,5h/Woche)                                                       monatlich 14,50 EUR 
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m) erweiterte Betreuungsangebote für Kinder ab 3 Jahren  
      bis zur Einschulung, halbtags und 
     für Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung 
      des 14. Lebensjahres  pro ½ Stunde täglich           monatlich 14,00 EUR 

i) erweiterte Betreuungsangebote für Kinder ab 3 Jahren  
      bis zur Einschulung, halbtags und für Kinder von der Einschulung bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres nur zubuchbar bei d) 5 Std., e) 6 Std. 
und g) Hort 

         pro ½ Stunde täglich                                                monatlich 14,15 EUR 
                              

 j) Randzeitenbetreuung U3                                            monatlich 29,00 EUR 
 
   Höchstgrenze lt. KiTa-Reform Gesetz        
   (5,80€ pro Stunde) monatlich 29,00 EUR bei einer Stunde täglich/5 Std. 

wöchentlich 
 
                                                   

 k) Randzeitenbetreuung Elementar                              monatlich 28,30 EUR  
 
    Höchstgrenze lt. KiTa-Reform Gesetz        
   (5,66€ pro Stunde) monatlich 28,30 EUR bei einer Stunde täglich/5 Std. 

wöchentlich 
                        

3.2 Wird die vereinbarte Betreuungsleistung nicht in Anspruch genommen, ist 
das Entgelt für die pädagogische Betreuung (teilweise Deckung der Personal- 
und Sachkosten) dennoch zu entrichten. 
 

unverändert 
 
 

 
3.3 Kommt die Hansestadt Lübeck über die Regelung in Ziff. 8 hinaus, aus von 
ihr zu vertretenden Gründen, ihrem Betreuungsauftrag gem. Ziff.3.1 a bis 3.1m  
nicht nach, wird das Entgelt für den Zeitraum der Nichtleistung erstattet 
(Beträge unter 2 EURO werden nicht erstattet). 

3.3 Kommt die Hansestadt Lübeck über die Regelung in Ziff. 8 hinaus, aus von 
ihr zu vertretenden Gründen, ihrem Betreuungsauftrag gem. Ziff.3.1 a bis 3.1k 
nicht nach, wird das Entgelt für den Zeitraum der Nichtleistung erstattet 
(Beträge unter 2 EURO werden nicht erstattet). 

  
 
 

         
 
          4. Monatliches Entgelt für Getränk und Beköstigung 

  2)  Ziff. 4 der Entgeltordnung wird wie folgt geändert: 
  
        4. Monatliches Entgelt für Getränk und Beköstigung 

4.1 Das monatliche Entgelt wird in allen Einrichtungen wie folgt erhoben 4.1 Das monatliche Entgelt wird in allen Einrichtungen wie folgt erhoben 
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a) Für Verpflegung                                                       monatlich 52,25 EUR 
 
    In Ganztageseinrichtungen ist bei einer Betreuung über 12.30 Uhr hinaus 
    ein Mittagessen in Anspruch zu nehmen, Einzelabsprachen innerhalb der 
    Einrichtungen sind möglich. 
    Das Verpflegungsgeld berechnet sich auf 12 Monate. 
 

a) Für Verpflegung                                                         monatlich 106,40 EUR 
 
    In Ganztageseinrichtungen ist bei einer Betreuung über 12:30 Uhr hinaus 
    ein Mittagessen in Anspruch zu nehmen, Einzelabsprachen innerhalb der 
    Einrichtungen sind möglich. 
    Das Verpflegungsgeld berechnet sich auf 12 Monate. 
 

c) Eine tageweise Inanspruchnahme des Mittagessens ist möglich 
    das Entgelt für das Mittagessen beträgt                    täglich        5,00 EUR 

 

b) Eine tageweise Inanspruchnahme des Mittagessens ist möglich 
    das Entgelt für das Mittagessen beträgt                               täglich 5,30 EUR 
 

4.2 Ist ein Kind durchgehend länger als an 20 Betriebstagen entschuldigt 
abwesend, wird für die gesamte Zeit der Abwesenheit das Entgelt nach Ziff. 4 
a – 4 b nicht erhoben, ansonsten sind Erstattungen von Beköstigungsentgelten 
bei Fehltagen ausgeschlossen. 
 
 

unverändert. 
 

 
 

 

   
         
         19. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

   3)  Ziff. 19 der Entgeltordnung wird wie folgt geändert: 
            
         19. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Änderung tritt zum 01.August.2020 in Kraft. 
 

Diese Änderung tritt zum 01.August.2022 in Kraft. 

 



4 - Kultur und Bildung
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Anlage 4 

Kita Rückmeldung Stellungnahme

Am Behnckenhof Beteiligung erfolgt Zustimmung
Behaimring Beteiligung erfolgt keine Zustimmung

Beim Meilenstein Beteiligung erfolgt
keine Zustimmung - Die Erhöhung um über 50€ ist von der Elternschaft nicht argumentier bar und 
steht für uns in keinem gerechten Verhältnis

Brüder-Grimm-Ring Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - zu hohe Kostensteigerung
Dietrich-Buxtehude Beteiligung erfolgt ---
Dornestraße Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Staffelung über die nächsten 2 - 3 Jahr gewünscht
Dorothea-Schlözer Beteiligung erfolgt Zustimmung
Dr. Julius-Leber-Str. Beteiligung erfolgt Zustimmung - Stellungnahme der Eltern siehe Anlage 4a
Glockengießerstr. Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4b
Groß Steinrade Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4c
Hallandhaus Beteiligung erfolgt keine Zustimmung der Eltern - Stellungnahme siehe Anlage 4d
Haus der kl. Riesen Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4e

Hudekamp Beteiligung erfolgt
keine Zustimmung der Eltern -Im Hinblick auf die Geringverdiener wird der Erhöhung der 
Essensgelder nicht zugestimmt

IDUN Beteiligung erfolgt ---
Kerckringstr. Beteiligung erfolgt Zustimmung
Klappenstr. Beteiligung erfolgt ---
Kl. Klosterkoppel Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4f
Klipperstr. Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4g
Kunterbunt Beteiligung erfolgt Zustimmung
Malenter Str. Beteiligung erfolgt Zustimmung - Stellungnahme der Eltern siehe Anlage 4h
Marlistr. Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4i
Moislinger Berg Beteiligung erfolgt keine Zustimmung der Eltern - Stellungnahme siehe Anlage 4j
Mönkhofer Weg Beteiligung erfolgt Zustimmung

Niendorf Beteiligung erfolgt
Keine Zustimmung hinsichtlich der Erhöhung der Verpflegungskosten, Staffelung erwünscht und 
Reduzierung der Betreuungszeit am Freitag auf 13:00 Uhr

Stellungnahmen der Kita-Beiräte zur Änderung der Entgeltordnung in den städtischen Kindertageseinrichtungen zum 01.08.2022

Neu/25.01.2022
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4 - Kultur und Bildung
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Anlage 4 

Kita Rückmeldung Stellungnahme
Stellungnahmen der Kita-Beiräte zur Änderung der Entgeltordnung in den städtischen Kindertageseinrichtungen zum 01.08.2022

Robert-Koch-Str. Beteiligung erfolgt

keine Zustimmung der Eltern - Erhöhung viel zu hoch, Preis-Leistungsverhältnis passt überhaupt 
nicht. Für die Preissteigerung muss die Qualität deutlich besser werden. Diese Kostensteigerung 
wird für viele Eltern finanziell schwierig sein.

Roter Löwe Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4k

Rudolf-Groth-Park Beteiligung erfolgt

keine Zustimmung - Reduzierung der Betreuungszeit am Freitag bist 13:30 hinsichtlich des 
Schlafbedürfnisses der Krippenkinder, erhebliche finanzielle Belastung für Familien (auch vor dem 
Hintergrund hoher Immobilien-/Mietpreise im Raum Lübeck), höhere Kita-Kosten für Eltern 
bedeuten immer auch einen schwereren Zugang zu frühkindlicher Bildung für Kinder.

Schaluppenweg Beteiligung erfolgt keine Zustimmung - Stellungnahme siehe Anlage 4l

Neu/25.01.2022
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Unsere Kinder brauchen engagierte Eltern! 

Kreiselternvertretung (KEV)  
1. Vorsitz: Nicole Lindenberg 
2. Vorsitzende: Anemone Neumann-Wagner 
 
   
Kontakt: kev-luebeck@kita-eltern-sh.de  
Info: www.kita-eltern-sh.de/kev/luebeck/ 

Stadtelternvertretung (SEV) 
1. Vorsitz: Juleka Schulte-Ostermann 
2. Vorsitz: Mascha Benecke-Benbouabdellah 

  

Kontakt KEV/SEV: kev-luebeck@kita-eltern-sh.de 
Info: www.kita-eltern-sh.de/kev/luebeck/ 

An die Hansestadt Lübeck 
Fachbereich Kultur und Bildung 
Senatorin Monika Frank 
Bereich 4.511 Städt. Kindertageseinrichtungen 
Kronsforder Allee 2-6 
23560 Lübeck 
- per Mail - 
 
Zur Kenntnis und weiteren Verwendung an:  

- Bürgermeister Jan Lindenau 
- Mitglieder des JHA 
- ElternStimme e.V. 
- Landeselternvertretung der KiTas in Schleswig-Holstein (Vorstand) 
- Kai Dordowsky, Lübecker Nachrichten 

Lübeck, 12.05.2021 

Stellungnahme der Kreis- und Stadtelternvertretung der Kindertageseinrichtungen zur 12. 
Änderung der Entgeltordnung vom 28.02.05 in der Fassung des 11. Nachtrages vom 
10.07.2020  

Sehr geehrte Senatorin Frank, sehr geehrte Damen und Herren des Bereichs 4.511 Städt. 
Kindertageseinrichtungen, 

die Kreis- und Stadtelternvertretung der Kindertageseinrichtungen Lübeck (KEV/SEV) lehnt die 
geplante Erhöhung der Elternbeiträge in den städtischen Kitas und somit den o.g. Entwurf der neuen 
Entgeltordnung ab. Zu den Gründen unserer Ablehnung im Einzelnen: 

1. Als Begründung für die bis zu 2%tige Beitragserhöhung wird angeführt, dass dies im Rahmen 
der Haushaltskonsolidierung ab dem Kindergartenjahr 2021/2020 um 2% erfolgen müsse. 
Dies ist jedoch nicht richtig. Am 26.03.2019 teilte der damalige Schleswig-Holsteinische 
Innenminister Hans-Joachim Grote mit:  

„Die Kita-Elternbeiträge in Lübeck müssen nicht bis zum künftigen Höchstsatz angehoben 
werden. Das hat CDU-Innenminister Hans-Joachim Grote jetzt klargestellt. Sein Ministerium 
werde einen entsprechenden Erlass notfalls anpassen. (…) Generell werde es für 
Konsolidierungs-Kommunen bei der Umsetzung der Kita-Reform keinerlei Nachteile im 
Vergleich zu anderen Kommunen geben. Der bisherige Erlass des Innenministeriums werde in 
diesem Sinne jetzt überprüft und bei Bedarf angepasst.“, vgl. https://www.ln-
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Unsere Kinder brauchen engagierte Eltern! 

Kreiselternvertretung (KEV)  
1. Vorsitz: Nicole Lindenberg 
2. Vorsitzende: Anemone Neumann-Wagner 
 
   
Kontakt: kev-luebeck@kita-eltern-sh.de  
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Stadtelternvertretung (SEV) 
1. Vorsitz: Juleka Schulte-Ostermann 
2. Vorsitz: Mascha Benecke-Benbouabdellah 

  

Kontakt KEV/SEV: kev-luebeck@kita-eltern-sh.de 
Info: www.kita-eltern-sh.de/kev/luebeck/ 

online.de/Nachrichten/Norddeutschland/Luebeck-muss-seine-Kita-Elternbeitraege-doch-
nicht-anheben 

Wir gehen davon aus, dass der betreffende Erlass eine Entgelterhöhung nicht fordert bzw. 
falls doch, mittlerweile entsprechend den Ausführungen folgend angepasst wurde. Sofern 
dies nicht geschehen ist, gehen wir davon aus, dass die Lübecker Verwaltung eine 
umgehende Anpassung des Erlasses veranlassen kann, so dass darüber unter keinen 
Umständen mehr eine Anhebung der Elternbeiträge bis zum Beitragsdeckel begründet 
werden kann. 

2. Im Rahmen der Kitareform wurde durch den Staatssekretär Dr. Matthias Badenhop des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-
Holstein mehrfach ausdrücklich darauf hinwiesen, dass der maximale Beitragsdeckel nicht 
dazu verpflichtet, die Elternbeiträge bis zum Deckel zu erhöhen, zumal das Land den 
Kommunen auch mehr Gelder als vor der Reform zur Finanzierung der Kitaplätze zur 
Verfügung stellt: 

●  „Es wird keine Kommune gezwungen, Beiträge zu erhöhen“, vgl. 
https://youtu.be/2yLnaQMz2cQ 

● „(…) Im Interview mit dem shz.de - Nachrichten aus Schleswig-Holstein betont 
Staatssekretär Dr. Matthias Badenhop, dass auch bereits heute unter dem Deckel 
liegende Elternbeiträge nicht steigen sollen. Kommunen würden ebenfalls entlastet, das 
Geld reiche, um die Qualität zu erhöhen und Elternbeiträge senken zu können: "Bei 
Beiträgen unterhalb des Deckels ist schon erst recht keiner gezwungen, niedrige 
Elternbeiträge zu erhöhen."“, vgl. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren am 21.07.2020, Link: 
https://www.facebook.com/Sozialministerium.SH/photos/a.2177266515659966/309074
3407645601/ 

3. Die Eltern und auch die Kinder sind in der Pandemie maximal belastet und dies in vielen 
Fällen auch wirtschaftlich. Nach mehr als einem Jahr Pandemie mit monatelangen Kita-
Schließungen, Quarantäne- und auch Corona-Infektionen von Eltern und Kindern, einer 
maximalen familiären Dauerstressbelastung durch den Spagat der Eltern zwischen Home-
Office, Kinderbetreuung, Begleitung im Distanz-Unterricht, z.T. Kurzarbeit und 
Arbeitsplatzverlust ist es ein sehr unglückliches Signal der Stadt Lübeck an die Eltern, die 
Kitabeiträge zu erhöhen. Eine 2%tige Beitragserhöhung wird auf der „Haben-Seite“ der Stadt 
bei den Gesamtkosten der städtischen Kitas zudem kaum entlastend ins Gewicht fallen. 
Gleichzeitig ist sie für Eltern von betreuungspflichtigen Geschwisterkindern, deren 
Einkommen z.B. eben über den Freigrenzen von sozialen Transferleistungen liegt (z.B. 
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Unsere Kinder brauchen engagierte Eltern! 

Kreiselternvertretung (KEV)  
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Kontakt KEV/SEV: kev-luebeck@kita-eltern-sh.de 
Info: www.kita-eltern-sh.de/kev/luebeck/ 

Sozialstaffel, Beitragsbefreiung) die Summe, die ihnen bei einer Beitragserhöhung für kleine 
Lichtblicke als Familie in der Pandemie jeden Monat fehlen würde, z.B. für ein gemeinsames 
Eisessen mit den Kindern.  

Wir bitten darum, unsere vorgetragenen Einwände bei den weiteren Entscheidungen bzgl. des 
Entwurfs zur Erhöhung der Elternentgelte zu berücksichtigen und die geplante Erhöhung ersatzlos 
zurückzunehmen. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen, 

Nicole Lindenberg, 1. Vorsitzende der KEV Lübeck,  

Juleka Schulte-Ostermann, 1. Vorsitzende der SEV Lübeck, Delegierte SEV im JHA Lübeck, KEV/SEV 
Lübeck, LEV-Delegierte für Lübeck 

Mascha Benecke-Benbouabdellah, Delegierte KEV im JHA Lübeck, 2. Vorsitzende der SEV Lübeck 
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